Arbeitsschutz - Merkblatt 
Mutterschutz
Mögliche Gefährdungen

· Ungünstige Arbeitsbedingungen,
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Umgebungseinflüsse,
· Gefahrstoffe,
· Einseitige und belastende Körperhaltungen,
· Arbeiten unter Zeitdruck,
· Nachtarbeit. 
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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Werdende Mütter genießen einen besonderen Schutz im Betrieb. Sie dürfen mit folgenden Tätigkeiten nicht betraut werden:

· Arbeiten mit besonderen Unfallgefahren wie Ausgleiten oder Sturz.
· Arbeiten mit belastender oder einseitiger Körperhaltung.
· Arbeiten mit häufigem starkem Strecken oder Beugen.
· Langes Arbeiten in gehockter oder gebückter Haltung.
· [image: image3.emf]Langes Stehen (ab 5. Schwangerschaftsmonat max. 4 Stunden täglich; eine Sitzgelegenheit muss vorhanden sein).
· Arbeiten mit hoher Beanspruchung durch Fußbedienung.
· Arbeiten auf erhöhten Standflächen, z.B. Leitern.
· Arbeiten mit besonderen Umgebungseinflüssen:
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Arbeiten in Lärmbereichen.
· Arbeiten mit Schwingungen oder Erschütterungen.
· Arbeiten im Überdruck.
· Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Stoffen, Strahlen, Stäuben oder Dämpfen.
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Arbeiten mit besonderen Umgebungseinflüssen:

· Arbeiten mit giftigen, chronisch schädigenden, krebserregenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Stoffen.
· Arbeiten mit Krankheitserregern oder infektiösem Material.
· Nässearbeiten.
· Hitze- und Kältearbeiten.
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Arbeiten zu besonderen Tageszeiten oder Arbeiten mit vorgegebenem Arbeitstempo:

· Akkordarbeit oder Fließbandfertigung mit vorgeschriebenem Arbeitstempo.
· Nachtarbeit (20 Uhr bis 6 Uhr) oder tägliche Arbeitszeiten von mehr als 8,5 Stunden (Frauen unter 18 Jahren max. 8 Stunden).
· Arbeiten mit besonderen Belastungen:
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Regelmäßiges Heben von Lasten mit mehr als 5 kg oder gelegentliches Heben von Lasten mit mehr als 10 kg.
· Belastungen, die dem Heben solcher Lasten gleichzusetzen sind, 
z.B. Ziehen von Handwagen, Schieben von Werkstücken. 
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Ab dem 3. Schwangerschaftsmonat dürfen Sie nicht mehr auf Beförderungsmitteln, z.B. Gabelstaplern, KFZ beschäftigt werden. 

· Keine Arbeiten an Maschinen mit erheblicher Verletzungsgefahr ausführen.

· Ständiges Sitzen vermeiden und Kurzpausen zur Unterbrechung von Sitztätigkeiten nutzen.

· Werdende Mütter dürfen nicht in Lärmbereichen arbeiten.
· Eine Liege für kurze Ausruhzeiten muss zur Verfügung steht.

· [image: image9.emf]Beratungsmöglichkeiten durch den Betriebsarzt oder Frauenarzt nutzen.
· Werdende Mütter müssen die Schwangerschaft im Betrieb melden, damit von der Betriebsleitung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet werden können.
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